
Freitag 23. Januar 2026 • nuMMer 4 DIESE AUSGABE ERSCHEINT AUCH ONLINE AUF NUSSBAUM.DE

AMTSBLATT DER GEMEINDE NUSPLINGEN 

NUSPLINGER 
MITTEILUNGEN

Landtagswahl am 08.03.2026
am Sonntag, 08.03.2026, findet die Wahl zum 18. Landtag von Baden- 
Württemberg statt.
Zustellung der Wahlbenachrichtigungen an die Wahlberechtigten 
Kommende Woche werden in Nusplingen die Wahlbenachrichtigungen 
an die Wahlberechtigten verteilt. 
Falls Sie keine Wahlbenachrichtigung erhalten sollten, wenden Sie 
sich bitte an das Wahlamt – Frau Heike Sieber, tel.: 07429 93109-22, 
Fax: 07429 93109-30, heike.sieber@nusplingen.de
Briefwahl/Wahlscheinantrag 
Wenn Sie von der Briefwahl Gebrauch machen wollen, können Sie für die 
Landtagswahl am 08.03.2026 die Erteilung eines Wahlscheins (Briefwahl) 
schriftlich, elektronisch (z. B. per E-Mail, Internet oder Telefax) oder durch 
persönliche Vorsprache bei der Gemeindeverwaltung Nusplingen, Zim- 
mer 12, beantragen. 
Telefonische Anträge und Anträge per SMS/WhatsApp sind nicht zulässig.
Wahlscheinantrag bequem per internet 
Wir bieten für Sie die Beantragung eines Wahlscheins per Internet auf un- 
serer Homepage www.nusplingen.de an.
Beim Aufruf des Links 
Wahlscheinantrag / Briefwahl online beantragen 
erhalten Sie ein Erfassungsformular für Ihre Antragsdaten. Die Daten auf 
Ihrer Wahlbenachrichtigung müssen Sie in das Antragsformular eintragen. 
Ihnen steht es offen, sich die Unterlagen nach Hause oder an eine abwei- 
chende Versandanschrift senden zu lassen. Für die automatische Prüfung 
Ihrer Daten benötigen wir unter anderem die Eingabe Ihrer Wahlbezirks- 
und Wählernummer. Sollten Ihre Antragsdaten nicht mit unserem dialo- 
gisierten Wählerverzeichnis übereinstimmen, erhalten Sie automatisch 
einen Hinweis.
Wahlscheinantrag per Qr-Code 
Alternativ können Sie Ihren Wahlscheinantrag auch rasch und einfach mit 
Ihrem Mobilgerät über den QR-Code auf der Rückseite der Wahlbenach- 
richtigung aufrufen. 
Die meisten Daten sind hier bereits hinterlegt – Sie erfassen nur Ihr Ge- 
burtsdatum und möglicherweise noch eine abweichende Versandadresse. 
Ihre Antragsdaten werden verschlüsselt über das Internet in eine Sammel- 
datei zur Abarbeitung übertragen. 
Sollten Sie Ihre Wahlbenachrichtigung nicht vorliegen haben, können Sie 
auch formlos per E-Mail an heike.sieber@nusplingen.de einen Wahl- 
schein beantragen. In diesem Fall müssen Sie Ihren Familiennamen, Ihre 
Vornamen, Ihr Geburtsdatum und Ihre Wohnanschrift (Straße, Hausnum- 
mer, PLZ, Ort) angeben. 
Sobald dem Wahlamt die Stimmzettel vorliegen, erhalten Sie den Wahl- 
schein und die Briefwahlunterlagen per amtsbote oder per Post. 
Bei Fragen zum Antragsverfahren wenden Sie sich bitte an das Wahlamt 
der Gemeinde Nusplingen unter tel. 07429/93109-22. 
-Bürgermeisteramt Nusplingen-

 
Foto: Gemeinde Nusplingen

Auf eine glückselige Fasnet

Vorankündigung
Der Vorverkauf für das Heuberg-Tattoo hat begonnen! 
Am Samstag, dem 06.06.2026, veranstaltet der Fanfa- 
renzug Nusplingen das 2. Heuberg-Tattoo. 
Weitere Infos siehe Rubrik „Fanfarenzug Nusplingen“.
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Einladung zur Sitzung des Gemeinderates  
am Donnerstag, 29. Januar 2026
Am Donnerstag, 29. Januar 2026, um 19.00 Uhr, findet im Sit- 
zungssaal des Rathauses Nusplingen eine öffentliche Sitzung 
des Gemeinderates statt. 
Tagesordnung:
1.   Bekanntgabe nicht öffentlich gefasster Beschlüsse 

gem. § 35 (1) GemO
2.   Zukunft der Klärschlammentsorgung im Zollernalbkreis
  - Beitrittserklärung zu einem Kooperationsvertrag
3.  Haushaltsplanung 2026
  - Abstimmung der Maßnahmenplanung
4.  Sanierung Mariengrotte
  - Abrechnung der Bau- und Baunebenkosten
5.   Genehmigung der Entgegennahme von Spenden im 2. 

HJ 2025
6.  Bekanntgaben, Anfragen, Verschiedenes 
6.1. Stand der Ausfallbürgschaften zum 31.12.2025
7.  Bürgerfragestunde 
Die Bevölkerung ist zu dieser Sitzung herzlich eingeladen! 
Jörg Alisch 
-Bürgermeister- 
Für interessierte Bürger: 
Die Vorlagen zu dieser Sitzung sind im Ratsinformationssys- 
tem abrufbar unter: 
https://gemeinde-nusplingen.ris-portal.de

Amtliche Bekanntmachungen

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung
in der Woche vom 26. Januar - 30. Januar 2026 
Montag:  08:00 - 12.00 Uhr 
Dienstag:  08.00 - 12.30 Uhr 
Mittwoch:  geschlossen 
Donnerstag: 08:00 - 12.00 Uhr und 15.30 - 18.00 Uhr 
Freitag:  08:00 - 12.00 Uhr 
In dringenden Fällen können Sie, wie bisher, gerne auch au- 
ßerhalb der Sprechzeiten einen Termin mit uns vereinbaren: 
Tel.-Nr. 07429/93109-20.

Sprechstunde des Bürgermeisters
in der Woche vom 26. Januar - 30. Januar 2026 
nach vorheriger telefonischer Anmeldung, 
Tel.-Nr. 07429/93109-11.

Sprechstunde des Revierförsters Maier
Die nächste Sprechstunde von Förster Franz Maier findet am 
Donnerstag, 29. Januar 2026, in der Zeit von 17:00 bis 18:00 
Uhr im Rathaus Nusplingen statt. 
Zu erreichen ist Herr Maier unter der Tel.-Nr. 07427/69387 und 
während der Sprechstunde unter der Tel.-Nr. 07429/93109-15.

Hinweis für sehbehinderte und blinde Menschen 
anlässlich der Landtagswahl 2026
Schablonen für sehbehinderte und blinde Menschen 
Zur Wahl der Abgeordneten des 18. Landtags von Baden-Würt- 
temberg am 08. März 2026 sind alle Wahlberechtigten zur 
Stimmabgabe aufgerufen. Wie kann die Stimme unabhängig 
von fremder Hilfe abgegeben werden, wenn man so schlecht 
sieht, dass man den Stimmzettel selbst nicht lesen kann? 
Zur gleichberechtigten Teilnahme an der Landtagswahl bie- 
ten die Blinden- und Sehbehindertenverbände kostenlos die 
Zusendung von sogenannten Stimmzettelschablonen an.

Die Stimmzettelschablone wird auf den Stimmzettel gelegt. 
Die Felder für das „Kreuzchen“ sind in der Schablone ausge- 
spart. Auf der Schablone sind in großer tastbarer Schrift Er- 
läuterungen angebracht. Zusammen mit der Schablone wird 
– ebenfalls kostenlos – eine Audio-CD ausgeliefert. Die CD 
kann mit handelsüblichen CD-Playern abgespielt werden. Auf 
dieser CD wird die Benutzung der Schablone erklärt. Außer- 
dem wird der Inhalt des Stimmzettels vollständig aufgespro- 
chen und auch darauf hingewiesen, falls eine entsprechende 
Lochung nicht mit einem Wahlvorschlag belegt ist. 
Sind Sie selbst stark seheingeschränkt? Kennen Sie Personen, 
die sich für dieses Angebot interessieren? Dann fordern Sie die 
Schablone und eine Audio-CD mit der Aufsprache des Inhalts 
des amtlichen Stimmzettels kostenlos bei den Blinden- und 
Sehbehindertenverbänden an unter Telefon: 0761/36122

___________________________________________________

Landratsamt Zollernalbkreis 
-untere Flurbereinigungsbehörde-

Öffentliche Bekanntmachung
Flurbereinigung Nusplingen (Galgenwiesen)

AUSFÜHRUNGSANORDNUNG vom 14.01.2026
1.    Das Landratsamt Zollernalbkreis -untere Flurbereini- 

gungsbehörde- ordnet hiermit die Ausführung des 
Flurbereinigungsplans – einschließlich des Plannach- 
trags 1 – für das gesamte Flurbereinigungsgebiet der 
Flurbereinigung Nusplingen (Galgenwiesen) an. 

1.1   Der Zeitpunkt des Eintritts des neuen Rechtszu- 
stands wird auf den 27.02.2026 festgesetzt. 

   Mit diesem Zeitpunkt geht das Eigentum an den neuen 
Grundstücken auf die Empfänger über. Der im Flurbe- 
reinigungsplan – einschließlich der Plannachträge – 
vorgesehene neue Rechtszustand tritt an die Stelle des 
bisherigen Rechtszustands. 

1.2   Die rechtlichen Wirkungen der vorläufigen Besitz- 
einweisung vom 25.09.2024 enden mit Ablauf des 
26.02.2026. 

   Diese Anordnung kann auch auf der Internetseite des 
Landesamts für Geoinformation und Landentwicklung 
im o. g. Verfahren (www.LGL-bw.de/4099) eingesehen 
werden. 

1.3   Anträge auf Regelung des Nießbrauchs und der 
Pachtverhältnisse müssen innerhalb von 3 Monaten 
nach Erlass der Ausführungsanordnung beim Landrat- 
samt Zollernalbkreis -untere Flurbereinigungsbehör- 
de-, Weilheimer Straße 31, 72379 Hechingen gestellt 
werden. Später eingehende Anträge können nicht 
mehr berücksichtigt werden. 

2.   Begründung 
   Die Voraussetzungen für die Ausführungsanordnung 

nach § 61 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der 
Fassung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546) liegen vor. 

   Die Beteiligten sind am 10.07.2025 über den Flurberei- 
nigungsplan gehört worden. 

   Der Flurbereinigungsplan steht unanfechtbar fest, da 
die Widersprüche gütlich geregelt wurden. 

3.   Rechtsbehelfsbelehrung 
   Gegen diese Anordnung kann innerhalb eines Monats 

Widerspruch beim Landratsamt Zollernalbkreis, Sitz: 
Balingen eingelegt werden. 

   (Hinweis: Anschrift der Flurbereinigungsbehörde: Weil- 
heimer Straße 31, 72379 Hechingen oder jede andere 
Stelle des Landratsamts Zollernalbkreis) 

  Gez. Quast  D.S.

https://gemeinde-nusplingen.ris-portal.de
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Bekanntgaben

Jugendbüro 
Meßstetten-Nusplingen-Obernheim

KW 4
Liebe Kinder, 
nächsten Montag basteln wir gemeinsam Kraftarmbänder. 
Was?   Kraftarmbänder 
Wann?  Montag, 26.01.2026 
   14.00 – 15.30 Uhr 
Wo?   Grundschule Nusplingen 
Wer?   Kinder der Klasse 1 - 4 
Ich freue mich auf Euch, 
Sabina Eisele 
0152-221 39046

Abfallnachrichten

Mülltermine

Rest- und Biomülltonne:   30. Januar 2026 
Altpapiertonne:     04. Februar 2026 
Gelber Sack:      12. Februar 2026 
Kühl- und Fernsehgeräte:  17. Februar 2026 
Anmeldeschluss: Donnerstag, den 12. Februar 2026 bis 12:00 
Uhr, beim Bürgermeisteramt Nusplingen, Tel. 07429/93109- 
20. 
Bitte beachten Sie, dass die Geräte am Sammeltag ab 06.00 
Uhr bereitgestellt werden müssen. Ferner müssen die ange- 
meldeten Geräte am Straßenrand aufgestellt werden. Dem 
Unternehmen ist es nicht gestattet, private Höfe und Einfahr- 
ten zu befahren oder Geräte aus Vorgärten zu tragen. 
Seit dem 01. März 2025 können die Bürger/-innen des Zol- 
lernalbkreises die Anmeldung der o. g. Geräte selbst vor- 
nehmen. Hierfür kann entweder die Online-Anmeldung 
auf der Homepage des Landratsamtes unter www.zoller- 
nalbkreis.de im Bereich „Online-Dienste“ oder innerhalb 
der Abfall-ZAK-App genutzt werden. Die Anmeldung ist 
bis 48 Stunden vor dem eigentlichen Abholtermin mög- 
lich, es stehen jeweils der nächstmögliche sowie der Fol- 
getermin automatisch zur Auswahl.
Tierkörperbeseitigungsanstalt in Horb 
Tel.: 07451/4307

Die Abfallberatung in Balingen 
Tel.: 07433/921371, 07433/91381 oder 07433/921380

Wertstoffzentrum Meßstetten 
Öffnungszeiten: 
Mittwoch:  16.00 bis 18.00 Uhr 
Freitag:   13.00 bis 17.00 Uhr 
Samstag:   09.00 bis 12.00 Uhr

Mülltermine

Seit Januar 2026 gelten unterschiedliche Leerungszeiten 
bei Restmüll- und Biotonnen 
Mit Auslaufen des bisherigen Entsorgungsvertrages und der 
neuen Auftragsvergabe hat seit Januar 2026 das Unterneh- 
men Bogenschütz Entsorgung & Recycling GmbH die Abfuhr 

der Restmüll- und Biotonnen übernommen. Dadurch gelten 
in fast allen Gemeinden des Zollernalbkreises nicht nur neue 
Abfuhrtage, sondern auch unterschiedliche Leerungszeiten. 
Geleert werden die Restmüll- und Bio-Behälter weiterhin 
14-täglich am gleichen Tag – jedoch zu unterschiedlichen 
Tageszeiten und von zwei verschiedenen Fahrzeugen: eines 
holt den Rest-, das andere den Biomüll. Deshalb kann es also 
vorkommen, dass zum Beispiel die Biotonne morgens und die 
Restmülltonne erst am späten Nachmittag geleert wird – oder 
andersherum. 
Außerdem werden seit diesem Jahr auch die 1100-Liter-Rest- 
müllbehälter am selben Tag wie die 80- und 240-Liter-Tonnen 
geleert, was bisher nicht in allen Gemeinden der Fall war. 
Wer Fragen zur Abfuhr hat, kann sich unter den Rufnummern 
07433/92-1371, -1381 und -1382 an die Abfallberatung im 
Landratsamt wenden.

Schulnachrichten

Jugendmusikschule Zollernalb e.V.

Die Jugendmusikschule Zollernalb informiert: 
Liebe Eltern, liebe Kooperationspartner, 
wie wir Ihnen bereits vor den Weihnachtsferien mitgeteilt 
haben, wird das Schulgeld zum 01.02.2026 erhöht. 
Sie haben die neue Schulgeldregelung per E-Mail erhalten. 
Sie können sie außerdem auf der Homepage der JMS unter 
www.jms-zollernalb.de einsehen.

Kirchliche Nachrichten

Kath. Kirchengemeinde 
Maria Königin

Pfarrer:   Safi Powath, Tel. 07431/630945 
Pfarrer:   John Joseph Mundolickal, Tel. 07429/2325 
    (Vertretung vom 12.01. – 15.02.2026) 
Pastoralreferent Michael Holl, Tel. 0174/1057563 
    (während der Vakanzzeit) 
Pfarrbüro:  Beate Graf-Obermeier, 
    Tel. 07429/2325, Fax: 07429/9310077 
    E-Mail: MariaKoenigin.Nusplingen@drs.de 
Öffnungszeiten Pfarrbüro: 
Dienstag:    8.30 bis 12.00 Uhr 
Donnerstag: 17.00 bis 19.00 Uhr 
Homepage:  www.se-heuberg.drs.de

Gottesdienstzeiten Maria Königin Nusplingen 
Freitag, 23. Januar 
17:00 Uhr   Erstkommunionkinder Kirchendetektive 
Sonntag, 25. Januar – 3. Sonntag im Jahreskreis 
10:30 Uhr   Wort-Gottes-Feier 
Dienstag, 27. Januar 
– Dienstag der 3. Woche im Jahreskreis 
18:30 Uhr   Abendmesse 
Sonntag, 01. Februar – 4. Sonntag im Jahreskreis 
10:30 Uhr   Heilige Messe mit Kerzenweihe und Blasiussegen

www.zoller-
www.jms-zollernalb.de
www.se-heuberg.drs.de
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Flurstück 
Für alle an einer Flurstücksverpachtung interessierten Mitbür- 
ger, bitten wir die Homepage und den Schaukasten der Kirche 
zu beachten.

Abbau der Krippe und der Christbäume 
Am Samstag, 31.01.2026 ab 8:00 Uhr bauen wir die Krippe 
und die Christbäume ab und reinigen anschließend unser 
Gotteshaus. Wir möchten herzlich um Ihre Mithilfe und Unter- 
stützung bitten, sowohl beim Abbau als auch bei der anschlie- 
ßenden Putzaktion. 
Für Ihre Bereitschaft und Ihre Mithilfe sagen wir Ihnen schon 
im Voraus ein herzliches Vergelt’s Gott.

Erstkommunionvorbereitung 2026: 
Als „Kirchendetektive“ die Kirche entdecken 
An folgenden Terminen dürfen unsere Erstkommunionkinder 
die Kirchen anschauen, Details entdecken und Fragen dazu 
stellen. 
Fr., 23.01.2026,  17:00 Uhr in Unterdigisheim 
Fr., 23.01.2026,  17:00 Uhr in Nusplingen 
Mi., 28.01.2026,  17:00 Uhr in Meßstetten 
Do., 29.01.2026,  17:00 Uhr in Obernheim 
Treffpunkt ist vor der Kirche. Bitte Taschenlampe nicht vergessen!

Herzliche Einladung zum Schülergottesdienst 
Mit dem Thema: 

Jesus, das Licht der Welt. 
Am Dienstag, 03. Februar 2026 

Um 7:30 Uhr 
In der Kirche Maria Königin 

In Nusplingen 
Wir freuen uns auf Euch.

Kerzenweihe und Blasiussegen 
in der Seelsorgeeinheit Heuberg 
Als Abschluss der weihnachtlichen Festtage feiert die katho- 
lische Kirche am 2. Februar das Fest „Darstellung des Herrn“, 
besser bekannt ist dieser Tag unter der Bezeichnung „Mariä 
Lichtmess“. Seit dem zehnten Jahrhundert werden an diesem 
Tag Kerzen geweiht als Segenszeichen für Mensch, Tier und 
Haus. Die Messe mit Kerzenweihe erinnert daran, dass der 
kleine Jesus 40 Tage nach seiner Geburt von Maria und Josef 
in den Tempel gebracht und Gott präsentiert wurde. Der grei- 
se Simeon bezeichnete das Jesuskind im Tempel prophetisch 
als „Licht der Völker“. 
Einen Tag später, am 3. Februar gedenkt die Kirche dem heili- 
gen Blasius. Die bekannteste Erzählung über Blasius berichtet, 
wie er während seiner Gefangenschaft in einem römischen 
Gefängnis einem jungen Mann, der an einer Fischgräte zu 
ersticken drohte, das Leben rettete. Deshalb erteilt die Kirche 
den Blasiussegen zum Schutz gegen Halskrankheiten. 
Wir laden Sie herzlich zum Blasiussegen und zur Kerzenweihe 
an folgenden Terminen ein: 
Sa., 31.01.2026, um 18.30 Uhr  in Unterdigisheim 
So., 01.02.2026, um 9:00 Uhr  in Meßstetten 
So., 01.02.2026, um 10:30 Uhr  in Nusplingen 
So., 01.02.2026, um 10:30 Uhr  in Obernheim 
Gerne dürfen Sie auch eigene Kerzen mitbringen, die in die- 
sen Gottesdiensten ebenfalls gesegnet werden.

Herzliche Einladung zum Begegnungsnachmittag 
in Unterdigisheim 
Am Freitag, 23. Januar 2026, findet wieder ein Begegnungs- 
nachmittag in der Deichelstube statt. Wir freuen uns über 
jede/jeden, die/der einen gemütlichen Nachmittag bei Kaffee, 
Kuchen und netten Gesprächen mit uns verbringen möchte 
und laden ab 14:30 Uhr alle, egal ob jung oder alt, ob aus Un- 
terdigisheim oder einer der anderen Gemeinden der Seelsor- 
geeinheit Heuberg ganz herzlich dazu ein! Gerne kann auch 
eine Fahrgelegenheit in Anspruch genommen werden. Wer 
daran Interesse hat, sollte sich bitte mit Maria Horn (Tel. 1623) 
oder Uschi Leute (Tel. 8596) in Verbindung setzen.

Narrenmesse in Unterdigisheim
Am Freitag, 30.01.2026 gibt es in der Kirche St. Maria in Unter- 
digisheim nach der ewigen Anbetung, welche um 17:00 Uhr 
stattfindet, wieder eine Narrenmesse, die von der Narrenzunft 
„Deichelmäus e. V.“ organisiert und mitgestaltet wird. Die Nar- 
renmesse beginnt um 18:30 Uhr. Herzliche Einladung!

Puppentheater im Kath. Gemeindehaus in Meßstetten: 
Ein unvergessliches Theatererlebnis für die ganze Familie! 
Der „Grüffelo“ kommt ins Puppentheater! Freuen Sie sich auf 
eine liebevoll inszenierte Puppentheater-Show rund um den 
beliebten „Grüffelo“. Mit viel Humor, Spannung und fantasie- 
vollen Figuren wird die bekannte Geschichte lebendig erzählt. 
Das Puppentheater ist für Jung und Alt – Kinder lachen, Er- 
wachsene schmunzeln und jeder hat seinen Spaß. Besonders 
spannend: Es handelt sich um eine interaktive Show, bei der 
das Publikum aktiv mitmacht und Teil des Abenteuers wird. 
Ort:   Kath. Gemeindehaus, Ludwig-Uhland-Str. 16, 
   72469 Meßstetten 
Termine: Samstag, 24.01.2026 und Sonntag, 25.01.2026 
Uhrzeit: Vorstellungen täglich um 13:00 Uhr und 15:00 Uhr 
Tickets: 30 Minuten vor Beginn an der Theaterkasse 
Eintritt: 10 Euro pro Person 
WhatsApp- & Info-Hotline: +49 170 8976966 
Ein besonderes Highlight: Nach der Aufführung erhält jedes 
Kind die Möglichkeit, ein kostenloses Erinnerungsfoto mit 
dem „Grüffelo“ zu machen.

Wallfahrtsort Palmbühl 
Herzliche Einladung zu den Angeboten und Veranstaltungen 
im 1. Halbjahr 2026 
Auf dem Palmbühl gibt es für das 1. Halbjahr 2026 wieder viele 
Angebote und Veranstaltungen (Beten mit Leib und Seele in der 
Natur, Schweigend um den Stausee, Bibelcafé, Samstagspilgern 
„Wer glaubt ist nicht allein“, Besinnungstag „Berufung – was ist 
das? Bin ich berufen?“, Weg in die Nacht – Gründonnerstags- 
wanderung für Männer, Weg in den Morgen – Ostergang, …) 
Termine und nähere Informationen auf unserer Homepage 
se-heuberg.drs.de unter Aktuelles oder direkt bei Wallfahrts- 
seelsorger Michael Holl, Tel. 0174/1057563, mholl@drs.de, 
wallfahrtsort-palmbuehl.drs.de

Ministrantendienst 
Vom Montag, 26. Januar bis Sonntag, 01. Februar sind Samuel 
Mengis und Elias Butz eingeteilt.

Gottesdienstzeiten St. Nikolaus von Flüe Meßstetten 
Sonntag, 25. Januar 
10:30 Uhr   Heilige Messe, 
    parallel dazu Kinderkirche im Gemeindehaus. 
Mittwoch, 28. Januar 
17:00 Uhr   Erstkommunionkinder „Kirchendetektive“
Kein Rosenkranzgebet 
18:30 Uhr   Abendmesse 
Donnerstag, 29. Januar 
17:30 Uhr   Andacht zum „Tag der ewigen Anbetung“ 
Sonntag, 1. Februar 
9:00 Uhr   Heilige Messe mit Kerzenweihe und Blasiussegen, 
    anschließend Frühschoppen im Gemeindehaus.

Gottesdienstzeiten St. Maria Unterdigisheim 
Freitag, 23. Januar 
14:30 Uhr   Begegnungsnachmittag in der Deichelstube 
17:00 Uhr   Erstkommunionkinder „Kirchendetektive“
18:30 Uhr   Abendmesse 
Sonntag, 25. Januar 
9:00 Uhr   Heilige Messe 
Freitag, 30. Januar 
17:00 Uhr   Andacht zum „Tag der ewigen Anbetung“ 
18:30 Uhr   Narrenmesse, mitgestaltet durch die Deichelmäus 
Samstag, 31. Januar 
18:30 Uhr    Sonntagvorabendmesse mit Kerzenweihe und 

Blasiussegen, anschließend Rosenkranzgebet
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-Die Veröffentlichung der Notdienste erfolgt ohne Gewähr -

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Einheitliche kostenfreie Rufnummer für den ärztlichen 
Bereitschaftsdienst 
Die 116 117 ist im ganzen Bundesgebiet für den ärztlichen 
Bereitschaftsdienst gültig. Mit der Einführung der 116 117 
entfallen alle anderen gebietsbezogenen Rufnummern für 
den ärztlichen Bereitschaftsdienst. Dies gilt jedoch nicht 
für die Notfallnummer 112. Diese Nummer bleibt weiter- 
hin bestehen und gilt rund um die Uhr im ganzen Bun- 
desgebiet. Die Nummer 116 117 für den ärztlichen Bereit- 
schaftsdienst gilt unter der Woche von 19.00 Uhr abends 
bis 8.00 Uhr des Folgetages sowie am Wochenende und an 
Feiertagen von 8.00 bis 8.00 Uhr. 
Ärztliche Hilfe erhalten Sie unter der kostenfreien Rufnum- 
mer 116117 oder online über das „Patienten-Navi“ unter 
www.116117.de

Allgemeinärztliche Bereitschaftspraxis Balingen 
Zollernalb Klinikum 
Tübinger Str. 30 
72336 Balingen 
Öffnungszeiten: 
Sa., So. und an Feiertagen 9 - 19 Uhr.

Kinderärztliche Bereitschaftspraxis Tübingen 
Universitätsklinikum Tübingen, 
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin 
Hoppe-Seyler-Str. 1 
72076 Tübingen 
Öffnungszeiten 
Sa., So. und an Feiertagen 10 – 18 Uhr 
Besuch der Praxis ohne telefonische Voranmeldung.

Kinderärztliche Bereitschaftspraxis Reutlingen 
Klinikum am Steinenberg 
Steinenbergstr. 31 
72764 Reutlingen 
Öffnungszeiten 
Sa., So. und an Feiertagen 9 – 13 Uhr und 15 – 19 Uhr

Kinder-Notfallpraxis Villingen-Schwenningen 
Schwarzwald-Baar-Klinikum Villingen-Schwenningen 
Klinikstr. 11 
78052 Villingen-Schwenningen 
Öffnungszeiten: 
Mo. – Do.:     19 bis 21 Uhr 
Fr.:        18 bis 21 Uhr 
Sa., So. und Feiertage:    9 bis 21 Uhr

Notfallpraxis HNO Tübingen 
Universitätsklinikum Tübingen 
Elfriede-Aulhorn-Str. 5 
72076 Tübingen 
Öffnungszeiten 
Sa., So. und an Feiertagen 8 – 20 Uhr

Gerne können Sie jederzeit selbst die aktuellen Informa- 
tionen zu unseren Notfallpraxen auf unserer Homepage 
einsehen: https://www.kvbawue.de/patienten/praxis- 
suche/notfallpraxis-finden

Patientinnen und Patienten können zu den Öffnungs- 
zeiten ohne vorherige Anmeldung in die Notfallpraxis 
kommen. Für nicht gehfähige Patienten kann in dringen- 
den Fällen und einer erforderlichen Akutbehandlung ein 
Hausbesuch über die 116117 angefragt werden. Bei medi- 
zinischen Notfällen, insbesondere bei Verdacht auf Herz- 
infarkt und Schlaganfall, muss sofort der Rettungsdienst 
unter der 112 alarmiert werden.

An Wochenenden und Feiertagen sind die Notfalldienste 
unter folgenden Nummern erreichbar:
Augenarzt:  Tel.: 116 117
Gynäkologischer Notdienst und Geburtshilfe 
(Zollernalb Klinikum Balingen):  Tel. 07433/9092-0
Kinderarzt und jugendärztlicher Bereitschaftsdienst, 
 Tel.: 116 117

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 
Den zahnärztlichen Notfalldienst erreichen Sie unter der 
Tel. 01801 / 116 116 (0,039 €/min). Weitere Informationen 
finden Sie unter https://www.kzvbw.de/patienten/zahn- 
arzt-notdienst/. Hier erhalten Sie Auskunft, welche Zahn- 
arztpraxen in Ihrer unmittelbaren Umgebung Notdienst 
haben.

Tierärztlicher Notdienst 
Samstag, 24. Januar 2026
– kein Notdienst 
Sonntag, 25. Januar 2026 
Tierärtzliche Praxis Dr. A. Metzger, Mühlstr. 41, 
72479 Straßberg 
Tel.: 07434 316030

Notdienst der Apotheken 
Samstag, 24. Januar 2026 
Bära-Apotheke Nusplingen, Kapellentorstr. 8, 
72362 Nusplingen 
Tel.: 07429 - 9 11 50 
Bären-Apotheke Balingen, Jahnstr. 14, 72336 Balingen 
Tel.: 07433 - 32 70 
Sonntag, 25. Januar 2026 
Sonnen-Apotheke Albstadt, Konrad-Adenauer-Str. 89, 
72461 Albstadt 
Tel.: 07432 - 54 55 
Schiller Apotheke Aldingen, Hauptstr. 21, 
78554 Aldingen 
Tel.: 07424 - 8 40 81

Unter folgender kostenfreier Rufnummer können Sie 
zuverlässig und tagesaktuell erfahren, welche Apo- 
theke Notdienstbereitschaft hat: 0800 / 00 22 833 (24 
Stunden erreichbar) www.aponet.de.
Sozialstation Meßstetten,  Tel.: 07431/96246

Nachbarschaftshilfe,  Tel.: 07431/96247

Telefonseelsorge Neckar-Alb: 
Tag und Nacht erreichbar unter  Tel.: 0800/1110111

Alles auf einen Blick 
Foto: undefined/iStock/Getty Images Plus

www.116117.de
https://www.kvbawue.de/patienten/praxis-
https://www.kzvbw.de/patienten/zahn-
www.aponet.de
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Gottesdienstzeiten St. Afra Obernheim 
Samstag, 24. Januar 
18:30 Uhr   Sonntagvorabendmesse 
Donnerstag, 29. Januar 
17:00 Uhr   Erstkommunionkinder „Kirchendetektive“
18:30 Uhr   Abendmesse 
Sonntag, 1. Februar 
10:30 Uhr   Heilige Messe mit Kerzenweihe und Blasiussegen

Evangelische Gesamtkirchengemeinde 
Tieringen-Oberdigisheim

Pfarramt Tieringen, Neue Str. 5, 72469 Meßstetten-Tieringen, 
Tel. 07436-426 
E-Mail: pfarramt.tieringen@elkw.de 
Internet:  www.kirche-tieringen.de, 
   www.kirche-oberdigisheim.de 
Pfarrer Philipp Haas

Wochenspruch: 
„Und es werden kommen von Osten und von Westen, von 
Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich 
Gottes.“  Lukas, 13,29

Das Wesentliche zum Wochenspruch: 
Gottes Liebe kennt keine Grenze 
Wie faszinierend ist es, wenn Christen aller Welt zusammen- 
treffen: Menschen aus Korea und Nicaragua, Tansania und 
ganz Europa, die sich zu Jesus Christus bekennen. In knapp 
2.500 Sprachen ist die Bibel heute übersetzt. 
Die christliche Botschaft macht nicht vor Volks- und Landes- 
grenzen Halt. Sie gilt ausnahmslos allen Menschen. (Darum 
geht es am dritten Sonntag nach Epiphanias.) Bereits Jesus 
und seine Jünger haben sich den Nachbarn des Volkes Israel 
zugewandt, haben Ausländer geheilt und mit Samaritanern 
debattiert. Auch Jesu Ahnen sind international wie die Mo- 
abiterin Rut, die mit ihrer Schwiegermutter in fremdes Land 
zog und ihre Religion annahm. Gottes Liebe kennt keine Gren- 
zen – bezeugen die Apostel und Propheten. So wird auch das 
Reich Gottes bunt und vielsprachig sein. „Es werden kommen 
von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die 
zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes“.

Wir laden herzlich ein! 
Donnerstag, 22. Januar 
16.00 Uhr   Minijungschar im Gemeinschaftshaus 
     in Oberdigisheim 
Freitag, 23. Januar 
17.30 Uhr   Bubenjungschar im Gemeinschaftshaus 
    in Oberdigisheim 
20.00 Uhr   Posaunenchorprobe im Gemeindehaus 
    in Tieringen 
Samstag, 24. Januar 
17.30 Uhr    Mitgliederversammlung des Posaunenchors 

Tieringen-Oberdigisheim 
    im Gemeindehaus in Tieringen 
Sonntag, 25. Januar 
10.00 Uhr   Kinderkirche im Kirchenanbau in Oberdigisheim 
11.15 Uhr   Gemeinschaftsstunde im Gemeinschaftshaus 
    in Oberdigisheim 
16.00 Uhr   Gottesdienst in Oberdigisheim 
    mit Pfr. Philipp Haas 
     Es werden die ausscheidenden Kirchengemein- 

deräte verabschiedet und die neuen Mitglieder 
des Gremiums eingesetzt. Als Gesamtkirchen- 
gemeinde sind wir dankbar über das großartige 
Engagement derer, die sich im Leitungsgremi- 
um unserer Gemeinde einbringen! 

    Feiern wir gemeinsam Abschied und Neubeginn! 
     Im Anschluss findet das Mitarbeiterfestle im 

Gasthaus Adler in Obernheim statt.

Montag, 26. Januar
19.00 Uhr   Teenkreis im Gemeinschaftshaus 
    in Oberdigisheim 
19.30 Uhr   Hauskreis bei Fam. Stingel, Oberdigisheim 
Dienstag, 27. Januar 
9.30 Uhr   Krabbelgruppe im Gemeindehaus in Tieringen 
19.30 Uhr   Kirchenchorprobe im Gemeindehaus 
    in Tieringen 
Mittwoch, 28. Januar 
Ab 11.30 Uhr  Tieringer Mittagstisch im Gemeindehaus 
    in Tieringen 
17.30 Uhr   Mädchenjungschar im Gemeinschaftshaus 
    in Oberdigisheim 
15.30 –   17.00 Uhr Konfi-Unterricht im Gemeindehaus 
    in Tieringen 
19.30 Uhr   Jugendkreis im Gemeinschaftshaus 
    in Oberdigisheim 
Donnerstag, 29. Januar 
16.00 Uhr   Minijungschar im Gemeinschaftshaus 
    in Oberdigisheim 
Freitag, 30. Januar 
17.30 Uhr   Bubenjungschar im Gemeinschaftshaus 
    in Oberdigisheim 
20.00 Uhr   Posaunenchorprobe im Gemeindehaus 
    in Tieringen 
Sonntag, 1. Februar 
10.00 Uhr   Kirche Kunterbunt – „Alles neu“ 
    - Familienkirche in der Kirche in Tieringen 
    mit Pfr. Philipp Haas und Team 
     Kirche Kunterbunt ist frech und wild und ist Kir- 

che für die ganze Familie mit Mamas, Papa, Omas, 
Opas, Tanten, Nachbarn, und - und - und mit An- 
kommens-Zeit, Feier-Zeit und Essens-Zeit. 

10.00 Uhr    Teilnahme der SV-Gemeinschaft in Meßstetten 
mit Herrn Knödler, MR-Medien

Konfi3 Kurs – für alle evangelischen Drittklässler 
Im Dezember 2025 haben wir an die Eltern der Drittklässler 
die Einladung für unseren Konfi3 Kurs gesendet und dazu ein- 
geladen. Konfi 3 – „Himmel in der Box“ soll ein Vorgeschmack 
auf die Konfirmandenzeit in der 8. Klasse sein und besteht aus 
2 Blöcken: „Daheim“ – mit Entdeckerboxen, die verschiedene 
Rätsel für die Drittklässler und ihre Familien enthalten. 
Der zweite Block geschieht „gemeinsam“ – wo der Jahrgang 
miteinander, begleitet von Pfarrer Haas und Jugendreferentin 
Schick, Entdeckungen im Glauben macht. Den Abschluss bil- 
det ein gemeinsamer Gottesdienst. 
Wir würden uns freuen, wenn wir Ihr Interesse geweckt haben 
und erinnern an die Anmeldung, um genügend Materialien 
vorbereiten zu können. Falls Sie keinen Brief erhalten haben, 
Ihr Kind dennoch in der dritten Klasse ist und infrage käme, 
können Sie sich gerne per E-Mail (Philipp.Haas@elkw.de) oder 
per Telefon an Pfarramt Tieringen (Tel. 07436/426) wenden.

Gemeindehaus Tieringen – Zurückgebliebene Gegenstände 
In der letzten Zeit sind nach Veranstaltungen im Gemeinde- 
haus in Tieringen verschiedene Dinge liegen geblieben. Es 
wäre schön, wenn diese wieder ihren Eigentümer finden wür- 
den. Im Einzelnen sind dies: Ein Schal in Grau, Schal in Altro- 
sa, ein Regenschirm in Blau und Schwarz, eine Schwarz-Grau 
gestreifte Mütze, Socken Gr. 35-38, eine schwarze Handstulpe, 
Anhänger Tannenbaum aus Stoff. Falls einer der Gegenstän- 
de Ihnen gehört, dürfen Sie sich gerne im Pfarrbüro Tieringen 
(Tel. 07436/426) oder bei Martin Schalow, (Tel. 07436/ 87059) 
melden.

Nachmittag für Ältere am 3. Februar in Tieringen 
Lachen, Singen und Raten beim „Nachmittag für Ältere“. 
Ein fröhliches Beisammensein bereitet das Team für die Besu- 
cherinnen und Besucher für den „Nachmittag für Ältere“ am 
Dienstag, den 3. Februar, vor. Unterhaltsame Texte, fröhliche 

www.kirche-tieringen.de
www.kirche-oberdigisheim.de
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Lieder und lustige Sketche sowie kleine Ratespiele tragen ne- 
ben Kaffee und Gebäck zu einer guten Stimmung und einem 
lebhaften Austausch bei. Zu dem Nachmittag, der um 14.00 
Uhr im Evang. Gemeindehaus in Tieringen beginnt, ergeht 
herzliche Einladung. Für die Teilnehmenden aus Oberdigis- 
heim steht ein Abholdienst um 13.45 Uhr an der Kirche bereit. 
Melden Sie sich bei Doris (Tel.: 213) oder Margret (Tel.: 291).

Vereinsnachrichten

Fanfarenzug Nusplingen

Kartenvorverkauf Heuberg-Tattoo 2026 
Der Vorverkauf für unser Heuberg-Tattoo hat begonnen! 
Am Samstag, dem 06.06.2026, veranstalten wir das 2. Heu- 
berg-Tattoo. Auf dem Platz hinter der Nusplinger Festhal- 
le wird dazu eine Arena mit ca. 1000 Sitzplätzen aufgebaut. 
Verschiedene Gruppen werden eine bunte Show mit einem 
Wechsel aus Musik, Marschformation, Akrobatik und Gänse- 
hautmomenten darbieten. 
Tickets können online erworben werden. Auf unserer Web- 
site heubergtattoo.de finden Sie einen Link, der zur Buchung 
auf der Plattform Eventim führt. Dort können Sie dann die 
Sitzplatzkategorie und Ihre Plätze auswählen. Die Plätze auf 
der Haupttribüne kosten je 39 €, die Plätze auf der Nebentri- 
büne je 34 €.

Termine Fasnet 
Bei folgenden Ringtreffen begleiten wir in dieser Fasnetssai- 
son unsere Narrenzunft:
• 25.01.2026 Ringumzug NFR Zollern-Alb in Straßberg (Ab- 

fahrt 10.45 Uhr, Rückfahrt 17.00 Uhr)
• 01.02.2026 Ringumzug NFR Schwarzwald-Baar-Heuberg in 

Lauffen (Abfahrt 10.30 Uhr, Rückfahrt 17.00 Uhr) 
An der Hauptfasnet werden wir wieder am Schmotzigen Don- 
nerstag, am Bunten Abend, am Rosenmontag und am Fas- 
netsdienstag aktiv sein.

Männergesangverein Nusplingen e.V.

Einladung zur Jahreshauptversammlung 
Unsere diesjährige Hauptversammlung findet am Samstag, 
dem 07. Februar 2026, um 20:00 Uhr im Tennisheim statt. 
Dazu laden wir alle unsere Mitglieder, Gönner und die Vertre- 
ter der örtlichen Vereine herzlich ein. 
Tagesordnung
1.   Eröffnung, Begrüßung, Totenehrung
2.   Jahresbericht des 1. Vorsitzenden
3.   Bericht des Chorleiters
4.   Bericht des Schriftführers
5.   Kassenbericht
6.   Bericht der Kassenprüfer
7.   Entlastung der gesamten Vorstandschaft
8.   Ehrungen
9.   Neuwahlen
10.  Aufnahme neuer Mitglieder
11.  Anträge und Verschiedenes 
Anträge und Änderungen zur Tagesordnung können bis zum 
03.02.2026 bei unserem 1. Vorsitzenden Toni Ritter, Talstr.17, 
schriftlich eingereicht werden. Wir würden uns über einen 
zahlreichen Besuch unserer Hauptversammlung freuen. 
Sänger und Vorstandschaft

Musikverein Nusplingen

Vorankündigungen
Nächste Proben
23.01.2026  Noten sortieren um 20:00 Uhr
06.02.2026  Aktives Orchester um 20:00 Uhr
20.02.2026  Aktives Orchester um 20:00 Uhr

Termine 
25.01.2026   Ringumzug Narrenfreundschaftsring Zollern-Alb 

in Straßberg 
     Abfahrt ist um 10:45 Uhr am Marktplatz. Anläss- 

lich des 50-jährigen Jubiläums des Burgnarren- 
vereins Straßberg beginnt der Umzug um 13:00 
Uhr und wir laufen an Stelle 6. Treffpunkt zur 
Rückfahrt aus Straßberg ist um 17:00 Uhr. 

01.02.2026   Ringumzug Narrenfreundschaftsring Schwarzwald- 
Baar-Heuberg in Lauffen 

     Abfahrt ist um 10:30 Uhr am Marktplatz. Anläss- 
lich des 75-jährigen Jubiläums der Narrenzunft 
Lauffen beginnt der Umzug um 13:30 Uhr und 
wir laufen an Stelle 11. Treffpunkt zur Rückfahrt 
aus Lauffen ist um 17:00 Uhr. 

12.02.2026  Schmotziger Donnerstag 
17.02.2026  Fasnachtsdienstag 
21.02.2026  Funkenfeuer

Narrenzunft Tannenburg Nusplingen

Ringtreffen Narrenfreundschaftsring Zollern-Alb  
in Straßberg 
Freitag, 23.01.2026: Maskenvorstellung 
Abfahrt:    18 Uhr am Rathaus 
Kleiderordnung:   Komplettes Hansele oder Teufel, komplett 

schwarze Schuhe. Es muss von allen Maske, 
Geschell bzw. Gabel mitgenommen werden. 

Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren dürfen das Festgelän- 
de nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten betreten. 
Rückfahrt:   1 Uhr 
Samstag, 24.01.2026 
Am Samstagmittag fahren wir zum Kinderringumzug nach 
Straßberg. Abfahrt ist um 11:30 Uhr am Rathaus. 
Wir freuen uns über viele kleine, aber auch große Narren, die 
uns nach Straßberg begleiten. 
Umzugsstart:  13:00 Uhr 
Wir laufen an Stelle 6 
Rückfahrt:   16 Uhr 
Der Bus nach Straßberg ist für große und kleine Mitglieder 
kostenlos. Erwachsene Nicht-Mitglieder bezahlen 15 €. 
Sonntag, 25.01.2026: Ringumzug 
Abfahrt:    10:45 Uhr am Rathaus 
Kleiderordnung:   Komplettes Hansele oder Teufel, komplett 

schwarze Schuhe. Es müssen von allen Mas- 
ke, Geschell bzw. Gabel mitgenommen wer- 
den. Bei Kindern bis 16 Jahren sind wir bei 
der Schuhauswahl kulanter, hier sind kom- 
plett schwarze Schuhe nicht Pflicht. 

Erinnerung:    Als Mitglied gilt nur, wer auch seinen Mitglie- 
derausweis dabeihat. 

Umzugsstart:  13:00 Uhr 
Wir laufen an Stelle 6 von 101 
Rückfahrt:   17 Uhr 
Am Sonntag hat Straßberg 101 Zünfte, die am Umzug teilneh- 
men werden. Dabei ist die Umzugsstrecke teilweise auch die 
Busstrecke. Wir bitten daher jetzt schon um Verständnis, sollte 
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es zu Verzögerungen in den Abfahrtszeiten kommen. Auch 
wir sind gespannt, wie Straßberg diese Massen stemmen wird. 
Weitere Informationen und ausführliche Videos auch für Pri- 
vatfahrer findet ihr unter bnv-ringtreffen2026.de

Gardewettbewerb in Frittlingen 
Abfahrt:     17 Uhr am Rathaus 
Rückfahrt:    1 Uhr in Frittlingen 
Start Wettbewerb:  19:30 Uhr 
Die Garde und der Ausschuss freuen sich über viele Fans im 
Hansele und Teufel. 
Masken, sowie Geschell und Gabel können zuhause gelassen 
werden. Da wir am nächsten Tag am Ringumzug in Straßberg 
teilnehmen, reicht es auch aus, ein Kleidungsstück der Zunft 
(Pulli, T-Shirt, Mütze …) anzuziehen, damit der Teufel oder Hansel 
gewaschen und am Sonntag sauber getragen werden können. 
Der Bus nach Frittlingen ist ausverkauft. Bitte habt Verständnis 
dafür, dass wir ausschließlich die Personen mitnehmen kön- 
nen, die im Voraus eine Busfahrkarte gekauft haben. Dies gilt 
auch für die Rückfahrt. Es werden keine Personen ohne 
Busfahrkarte mitgenommen. Die muss bei Abfahrt und 
vor der Rückfahrt vorgezeigt werden. 
Die bereits bezahlten Eintrittsbändel werden im Bus verteilt. 
Wir wünschen unserer großen Garde jetzt schon viel Erfolg.

Buspreise bei Sonntagsausfahrten 
Wie im letzten Jahr werden wir für die kommende Fasnet fol- 
gende Preise für die Sonntagsausfahrten kassieren: 
5 €  für Mitglieder 
15 €  für Nichtmitglieder 
Kinder bis 16 Jahren fahren kostenlos. 
Abkassiert wird beim Einsteigen in den Bus nach Vorzeigen 
des Mitgliederausweises oder der Stempelkarte. 
ACHTUNG: 
Als Nachweis, dass ihr Mitglieder seid, gilt der Mitgliederaus- 
weis oder die Stempelkarte. Wer weder noch dabei hat, gilt als 
Nicht-Mitglied und zahlt den vollen Preis. 
Einen Stempel für die Teilnahme an Umzügen bekommen alle, 
die in einem Narrenhäs der Narrenzunft (Hansele, Teufel, Gar- 
de, Elferrat) am Umzug teilnehmen. Solltet ihr nicht mit dem 
Bus fahren, könnt ihr euren Stempel bei einem Elferrat an der 
Aufstellung abholen. 
Wer seine Stempelkarte vergisst, wird im Nachgang nicht ab- 
gestempelt. Stempel werden nur für den aktuellen Umzug 
ausgeteilt. 
Sollte uns ein Fehler passiert sein und ein Mitglied hat noch 
keine Stempelkarte erhalten, können wir diese nach Zeigen 
des Mitgliederausweises nachholen.

Häsordnung bei Ausfahrten und Umzügen 
Wie in jedem Jahr auch dieses Jahr wieder der Hinweis: Für un- 
sere Narrenhäser gibt es eine Häsordnung, die einzuhalten ist. 
Bei Umzügen: 
Hansele: 
Zum Hansele gehören Hose, Jacke, Geschell, Korb und Maske. 
Außerdem gehören schwarze Schuhe und weiße Handschuhe 
zum Häs. 
Teufel: 
Zum Teufel gehören Hose, Jacke, Umhang, Gabel und Maske. 
Außerdem gehören schwarze Schuhe und schwarze Hand- 
schuhe zum Häs. 
Unter „schwarzen Schuhen“ verstehen sich komplett 
schwarze Schuhe. Schuhe, die überwiegend schwarz sind 
und eine weiße Sohle oder weiße Streifen oder Markenzei- 
chen haben, sind nicht komplett schwarz. 
Bei beiden Häsern ist es verboten, während des Umzugs eine 
Tasche sichtbar zu tragen (bspw. eine Umhängetasche). 
Bei Abendveranstaltungen: 
Gardewettbewerb: 
Wer eine Busfahrkarte für einen Gardewettbewerb hat, er- 
scheint in Hose, Narrenpulli und schwarzen Schuhen. Jacke 
und Maske sind nicht nötig.

Maskenvorstellung:
Wer eine Busfahrkarte für die Maskenvorstellung in Straßberg 
oder den Brauchtumstag in Lauffen hat, erscheint im kom- 
pletten Häs (Hose, Jacke, Maske, Geschell und Korb/Gabel) 
Die Häsordnung gilt für alle Narren. 
Bei den Schuhen machen wir eine Ausnahme für Kinder bis 
16 Jahre. Hier sollten die Schuhe überwiegend schwarz sein. 
Bei nicht eingehaltener Kleiderordnung behalten wir uns vor, 
den Zutritt in den Bus zu verbieten.

Ringtreffen Narrenfreundschaftsring Schwarzwald-Baar- 
Heuberg in Lauffen 
Samstag, 31.01.2026: Brauchtumstag 
Am Samstagmittag fahren wir zum Brauchtumstag nach Lauf- 
fen. Weitere Details wurden in den vorigen Amtsblättern aus- 
führlich beschrieben. 
Abfahrt:    14 Uhr 
Kleiderordnung:   Komplettes Hansele oder Teufel - inklusive 

Maske, Geschell und Korb oder Gabel (Teil- 
nahme am Umzug) 

Rückfahrt:   22 Uhr 
Es gibt noch wenige Restkarten nach Lauffen. Bei Interesse 
gerne melden. 
Sonntag, 01.02.2026: Ringumzug 
Abfahrt:    10:30 Uhr am Rathaus 
Kleiderordnung:   Komplettes Hansele oder Teufel, komplett 

schwarze Schuhe. Es müssen von allen Mas- 
ke, Geschell bzw. Gabel mitgenommen wer- 
den. Bei Kindern bis 16 Jahren sind wir bei 
der Schuhauswahl kulanter, hier sind kom- 
plett schwarze Schuhe nicht Pflicht. 

Erinnerung:    Als Mitglied gilt nur, wer auch seinen Mitglie- 
derausweis dabeihat. 

Umzugsstart:  13:30 Uhr 
Wir laufen an Stelle 11 von 24 
Rückfahrt:   17 Uhr 
Informationen für Privat-Fahrer zum Thema Parken und aller- 
lei anderer Informationen findet ihr auf der Homepage www. 
nz-lauffen.de.

Vorausschau: Bunter Abend 2026 
Am Samstag, 14.02.2026 findet der Bunte Abend unter dem 
Motto Amore in der Tannenburg - Narren im Liebesrausch 
statt. 
Mit einem bunten und vielfältigen Programm möchten wir 
einen kurzweiligen und schönen Abend mit euch verbringen. 
Der Vorverkauf ohne Platzwahl für den Bunten Abend wird 
am 07.02.2026 ab 9 Uhr in der Festhalle stattfinden. Eine Karte 
kostet 7€.

IMPRESSUM 
Herausgeber: Gemeinde Nusplingen, 
Marktplatz 8, 72362 Nusplingen,  
Tel.: 07429 / 9 31 09 20,  
Fax: 07429 / 9 31 09 30
Verlag: Nussbaum Medien Rottweil 
GmbH & Co. KG, Opelstr. 29,  
68789 St. Leon-Rot, 
www.nussbaum-medien.de

Verantwortlich für den amtlichen 
Teil, alle sonstigen Verlautbarungen 
und Mitteilungen: Bürgermeister 
Jörg Alisch oder sein Vertreter im 
Amt.
Verantwortlich für „Was sonst noch 
interessiert“ und den Anzeigenteil: 
Klaus Nussbaum, Opelstr. 29, 
68789 St. Leon-Rot

INFORMATIONEN
Kündigungsfrist: 6 Wochen zum 
Halbjahresende. 
Erscheint wöchentlich freitags. 
Bezugsgebühr halbjährlich 20,25 €

Fragen zur Zustellung: G.S. Vertriebs 
GmbH,Josef-Beyerle-Str. 2, 
71263 Weil der Stadt, 
Tel. 07033 6924-0, info@gsvertrieb.de, 
www.gsvertrieb.de

Fragen zum Abonnement: 
Nussbaum Medien Weil der Stadt 
GmbH & Co. KG, Merklinger Str. 20, 
71263 Weil der Stadt, 
Tel. 07033 525-460, 
abo@nussbaum-medien.de, 
https://abo.nussbaum.de/

Anzeigenvertrieb: Tel. 07033 525-0, 
kundenservice@nussbaum-medien.de, 
www.nussbaum-medien.de

www.nussbaum-medien.de
www.gsvertrieb.de
https://abo.nussbaum.de/
www.nussbaum-medien.de
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Vorausschau: Einladung zur Kinderfasnet

 
 Plakat: NZ

Akteure für die Kinderfasnet gesucht 
Bei der Kinderfasnet, das ist klar, 
seid ihr die Stars - das ist wahr. 
Ob tanzen, Bütt, Sketch oder singen - 
alles wird euch gelingen! 
Ob groß, ob klein, das ist egal, 
ob ganz allein oder zu zweit - total normal. 
Bringt Spaß und Mut und kommt verkleidet, 
zeigt euer Können, wir sind begeistert. 
Drum macht euch fertig, seid bereit, 
für ganz viel Spaß und närrisch sein! 
Anmelden für einen Programmpunkt dürft ihr euch bei Kaija 
Siber (0176 42604046) oder Teresa Sisto (0173 2451429) gerne 
auch über WhatsApp. 
Euer Jugendausschuss

Fußgruppen am Fasnetsdienstag 
Wie in jedem Jahr wird der Abschluss der örtlichen Fasnet 
auch in 2026 der traditionelle Fasnetsdienstagsumzug sein. 
Wie jedes Jahr freuen wir uns über Fußgruppen, die an unse- 
rem Umzug teilnehmen und ihn so bunt, vielfältig und wun- 
derschön machen. 
Zum ersten Mal in diesem Jahr möchten wir einen Anmelde- 
schluss einführen, um die Reihenfolge der Fußgruppen und 
die Ausgabe der Nummerntafeln einfacher und schneller ge- 
stalten zu können. 
Fußgruppen melden sich deshalb bitte bis 15.02.2026 bei Fe- 
lix Braun (0162 4079143). 
Die Nummerntäfele werden am Dienstag bis 13:20 an der Auf- 
stellung ausgegeben. 
Wir bitten um Verständnis, dass wir nicht angemeldete Grup- 
pen nicht berücksichtigen können.

Hütten- und Wanderfreunde 
Nusplingen e.V.

Bewirtung der Nusplinger Hütte 
Am 24. und 25. Januar freut sich das Wirteteam „Wizemann- 
Bitzer“ über einen Besuch auf der Nusplinger Hütte. 
Am Samstag ist die Hütte ab 15:00 Uhr und am Sonntag ab 
10:30 Uhr geöffnet.

SV Heidenstadt e.V. 
Narrengruppe Haiberger-Bättlblätz

Busfahrzeiten Haiberger Bättlblätz
Veranstaltung Abfahrt Rückfahrt
25. Januar 2026
Ringumzug Straßberg 
13:00 Uhr

Hei: 10:45 Uhr
Diet: 10:50 Uhr
Hart: 10:55 Uhr

Straßberg 
17:30 Uhr

31. Januar 2026 
Dämmerumzug Neufra 
17:30 Uhr

Kein Bus Kein Bus

06. Februar 2026
Brauchtumsabend 
Königsheim
Einlass 18:30 Uhr

Pendelbus
Hei: 17:00 Uhr
Diet: 17:05 Uhr
Hart: 17:10 Uhr
Hei: 18:00 Uhr
Diet: 18:05 Uhr
Hart: 18:10 Uhr

Pendelbus
Königsheim 
Bus 1: 0:15 Uhr
Königsheim 
Bus 2: 1:15 Uhr

08. Februar 2026
Ringumzug Königsheim 
13:30 Uhr

Hei: 11:15 Uhr
Diet: 11:20 Uhr
Hart: 11:25 Uhr

Königsheim 
17:30 Uhr

15. Februar 2026
Umzug Margrethausen 
13:31 Uhr

Hei: 11:30 Uhr
Diet: 11:35 Uhr
Hart: 11:40 Uhr

Margrethausen 
17 Uhr

TSV Nusplingen

30.01.2026 TSV Sportlerball 
Der Sportlerball ist zurück! 
Am 30.1. wollen wir wieder 
den Sportlerball im Sport- 
heim aufleben lassen! Egal, 
ob jung oder alt, an diesem 
Abend ist jeder sehr herzlich 
willkommen. Im Sportheim 
werden wir eine gemütliche 
Atmosphäre schaffen, und 
im Zelt nebenan heizt DJ Mi- 
scher ordentlich ein. Wer in ei- 
nem TSV Retro Outfit kommt, 
erhält ein Freigetränk! 
Kommt vorbei, für Speis und 
Trank ist reichlich gesorgt, 
und verbringt ein paar schö- 
ne Stunden mit uns! 
Wir freuen uns auf euch 
und die geile Party mit euch!

 
TSV Sportlerball Plakat: TSV

Rauchmelder
sind Lebensretter

Foto: Alesmunt/iStock/Getty Images Plus
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TSV Nusplingen 
Abteilung Tischtennis

Ergebnisse vom Wochenende: 
Die Spiele der Jugend U15 gegen TTC Spaichingen II und TV 
Aldingen II wurden aufgrund von Personalmangel verscho- 
ben und werden zu einem späteren Termin nachgeholt. 
TG Weigheim – Jugend U19  9:1 
TTV Hardt – Jugend U19  8:2 
Der erste Jugendspieltag im neuen Jahr verlief für unsere Ju- 
gend U19 leider nicht wie erhofft. Sowohl gegen die Mann- 
schaft aus Weigheim als auch gegen Hardt musste sich unser 
Team geschlagen geben. Doch die Rückrunde hat gerade 
erst begonnen - gegen andere Mannschaften wird sich sicher 
noch die Chance bieten, Punkte zu holen. 
TG Schwenningen II – Herren III  9:2 
Im ersten Spiel der Rückrunde hatte unsere dritte Herren- 
mannschaft gegen den TG Schwenningen II wenig auszu- 
richten. Zwar konnten zwei Doppel im fünften Satz knapp 
gewonnen werden, doch dabei blieb es auch. In den Einzeln 
dominierten die Schwenninger klar, sodass am Ende eine 
deutliche 9:2-Niederlage zu Buche steht.

Spiele am kommenden Wochenende: 
Sa., 24.01.26, 
10:00 Uhr, SV Liptingen – Jugend U19 (Spielort: Bergfelden) 
11:30 Uhr, SV Bergfelden – Jugend U19 
15:00 Uhr, Herren II – TB Metzingen 
16:30 Uhr, SV Rosenfeld - Damen 
16:30 Uhr, TSV Hochmössingen – Herren III 
19:00 Uhr, Herren I – TT Altburg 
19:00 Uhr, TTC Sulgen III – Herren IV

TSV Nusplingen 
Abteilung Turnen

Vergabe des Sportabzeichens 
Pünktlich zum Jahresbeginn fand am 6. Januar die Vergabe 
des Sportabzeichens im Sportheim Nusplingen statt. Hier 
wurden die fleißigen Absolventen und Absolventinnen ge- 
ehrt und erhielten ihre Urkunde und natürlich das Abzeichen 
in Bronze, Silber oder Gold. 
Wir gratulieren allen großen und kleinen Teilnehmenden zu 
diesem sportlichen Erfolg und freuen uns schon auf die Ab- 
nahmen im Jahr 2026.

 
 Foto: TSV Abt. Turnen

Interessant und Wissenswert

Mitgliedsbeitrag Sozialstation Meßstetten  
für das Jahr 2026

Der Mitgliedsbeitrag für die Sozialstation ist am 2. Februar 
2026 zur Zahlung fällig. 
Abbucher 
Den Mitgliedern, die der Stadtkasse eine Abbuchungser- 
mächtigung erteilt haben, wird der Zahlungsbetrag vom 
Girokonto abgebucht. Aus Kostengründen werden keine 
Bescheide mehr ausgedruckt. Sofern sich Änderungen in 
den persönlichen Verhältnissen ergeben haben, so können 
diese der Veranlagungsstelle unter der Telefonnummer 
07431/6349-47 mitgeteilt werden. 
Nichtabbucher 
Die Nichtabbucher werden gebeten, den Beitrag längstens 
zum 2. Februar 2026 an die Stadtkasse Meßstetten zu zah- 
len. Zur künftigen Einhaltung des Zahlungstermins wäre 
die Beteiligung am Abbuchungsverfahren sehr vorteilhaft. 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter der Telefon Nr. 
07431/6349-47 zur Verfügung. 
- Finanzverwaltung Meßstetten -

Wirtshaussingen in Obernheim

Am Freitag, dem 23. Januar 2026 findet wieder das beliebte 
Wirtshaussingen im Gasthaus „Zum Adler", in Obernheim statt. 
Beginn ist um 15.00 Uhr. 
Die Sänger werden von dem Heuberger Musik-Duo Arnold & 
Peter musikalisch begleitet.

Bewirtung der Lau-Hütte

Samstags, 16:00 bis 18:00 Uhr 
Sonntags, 14:00 bis 18:00 Uhr 
Jeden ersten Mittwoch im Monat, von 14:00 bis 17:30 Uhr 
Jeden letzten Mittwoch Singen in der Lau-Hütte, 18:30 Uhr 
24./25. Jan. 2026   Familie Schuler 
28. Jan. 2026    Singen in der Lau-Hütte, 18:30 Uhr 
31. Jan./1. Feb. 2026  Andrea und Sabine 
4. Februar 2026   Kornelia und Ludwig Mayer 
7./8. Feb. 2026     GESCHLOSSEN Narrentreffen Narren- 

freunde Heuberg 
14./15. Feb. 2026   GESCHLOSSEN Dorffasnet 
Die Wirte freuen sich auf euren Besuch. 
Schwäbischer Albverein, 
OG Reichenbach

Donaubergland

Lemberg als besonderer „Sehnsuchtsort im Süden“ 
Das Donaubergland ist auch in diesem Jahr wieder in die Jah- 
reskampagne der Tourismus-Marketing Baden-Württemberg 
(TMBW) und des Schwäbische Alb Tourismus eingebunden. 
Dieses Jahr lautet das Thema „Sehnsuchtsorte im Süden“, das 
auf der CMT in Stuttgart vorgestellt wird. Ausgewählt wurde 
auf Vorschlag der Donaubergland GmbH auch der Lemberg 
bei Gosheim als höchster Berg der Schwäbischen Alb. In der 
Jahreskampagne des Landestourismus wird der Lemberg mit 
seinem Turm und der Lemberg-Hütte speziell vorgestellt. Im 
Mittelpunkt steht die „Hüttenwirtin“ Katharina Siedler, die in 
der Regel zwei- bis dreimal sonntags im Monat die Gäste auf 
dem Lemberg mit ihrem Mann bewirtet. Mittlerweile wurde 
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die Hütte auch im Innern weiter ausgebaut, sodass die Gäste 
auch bei schlechterem Wetter oder im Winter auch in der Hüt- 
te bewirtet werden können. 
Immer wenn sie die Fahne auf dem Lemberg-Turm hisst, ist 
schon von Weitem zu sehen, dass die Hütte geöffnet ist. In ei- 
nem neuen Video, das eigens für diese Landeskampagne her- 
gestellt wurde, stellt die Hüttenwirtin ihren besonderen Ort 
vor. 
Der Lemberg bei Gosheim ist mit 1015 Metern der höchste 
Berg der Alb und auch der höchste der „Tausender“ auf dem 
Heuberg. Auf dem markanten Stahlturm, den der Schwäbi- 
sche Albverein im Jahr 1899 errichtet hat, kann man dann 
noch 33 Meter hoch über die Baumwipfel hinaussteigen und 
einen wunderbaren Rundumblick genießen. Überregional be- 
deutende Wanderwege wie der Donauberglandweg, der Do- 
nau-Zollernalb-Weg oder der Albsteig/HW 1 führen auf den 
Lemberg. Dazu führen auch einige örtliche Rundwege zum 
Lemberg. Das ganze Jahr über werden die „Sehnsuchtsorte im 
Süden“ bundesweit beworben. 
Alle Infos und Links zu den „Sehnsuchtsorten“ wie auch zum 
Video finden sich unter www.donaubergland.de

Deutsche Rentenversicherung 
Baden-Württemberg

Informationen für die Steuererklärung 
Kostenfreie Bescheinigung für Rentnerinnen und Rentner 
Viele Rentnerinnen und Rentner sind verpflichtet, eine Steu- 
ererklärung abzugeben. Dafür erhalten Rentenbeziehende 
die kostenfreie „Information über die Meldung an die Finanz- 
verwaltung“ von der gesetzlichen Rentenversicherung. Diese 
Bescheinigung enthält steuerrechtlich relevante Beträge für 
die Steuererklärung, wie die Höhe der gezahlten Beiträge zur 
Kranken- und Pflegeversicherung oder die Rentenhöhe für 
das vergangene Kalenderjahr. 
Erstmaliger Antrag – dann automatischer Bezug 
Rentnerinnen und Rentner, die diese Information bereits in 
einem der Vorjahre angefragt haben, erhalten diese 2026 au- 
tomatisch. Wer die „Information über die Meldung an die Fi- 
nanzverwaltung“ zum ersten Mal benötigt, kann diese ganz 
einfach über die Online-Services der Deutschen Rentenversi- 
cherung unter www.deutsche-rentenversicherung.de/steuer- 
bescheinigung anfordern. 
Wer muss überhaupt eine Steuererklärung abgeben? 
Diese Frage kann die Deutsche Rentenversicherung nicht 
individuell beantworten. Genaue Auskünfte darüber geben 
aber Finanzämter, Lohnsteuerhilfevereine oder Steuerberater. 
Information 
Weitere Informationen enthält die Broschüre „Versicherte und 
Rentner: Informationen zum Steuerrecht“ Diese kann auf www. 
deutsche-rentenversicherung.de heruntergeladen werden.

Wassonstnochinteressiert

Wassonstnoch
interessiert

Wassonstnochinteressiert

Aus dem Verlag
Handverlesen – Täglich relevante News aus der Region 
und darüber hinaus
Die Region verändert sich ständig, und NUSSBAUM.de hält dich 
auf dem Laufenden – nicht nur aus deinem Ort, sondern auch 
darüber hinaus. Unsere Redaktion filtert täglich die wichtigsten 
Themen aus deinem Landkreis und ergänzt sie mit relevanten 
überregionalen News aus Baden-Württemberg. So erhältst du ei- 
nen perfekten Überblick über alles, was für dich wichtig ist.

Ob es um politische Entscheidungen, kulturelle Highlights oder 
gesellschaftliche Trends geht, die Redaktion wählt sorgfältig aus 
und präsentiert dir die Essenz des Tages. Verlässlichkeit, Aktuali- 
tät und Qualität stehen dabei an erster Stelle.

Eine Bühne für Vereine, Schulen und Institutionen
Lokale Akteure sind das Herz unserer Gemeinschaft, und NUSS- 
BAUM.de gibt ihnen eine starke Stimme. Ob Vereine, Schulen, so- 
ziale Organisationen oder Kommunen – sie alle haben die Mög- 
lichkeit, ihre Angebote und Neuigkeiten direkt auf der Plattform 
zu veröffentlichen. So erfährst du nicht nur von neuen Kursen, 
Festen oder Initiativen, sondern kannst auch gezielt nach Akteu- 
ren in deiner Nähe suchen. 
Für die Vereine und Institutionen bietet NUSSBAUM.de einen ein- 
fachen Weg, mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Die Platt- 
form ist intuitiv zu bedienen und ermöglicht es jedem, Inhalte 
schnell und unkompliziert zu erstellen. Das stärkt nicht nur die 
Sichtbarkeit der Akteure, sondern trägt auch zur Vernetzung in 
der Region bei – ein Gewinn für alle Beteiligten.

Veranstaltungskalender – Immer wissen, was los ist
Von Stadtfesten über Sportveranstaltungen bis hin zu Vorträgen 
und Workshops: Mit dem Veranstaltungskalender von NUSS- 
BAUM.de verpasst du keine Highlights mehr. Die übersichtliche 
Struktur erlaubt es dir, gezielt nach Events in deiner Nähe zu 
suchen – sortiert nach Datum, Kategorie oder sogar Veranstal- 
tungsort. 
Doch der Kalender ist mehr als eine einfache Liste. Veranstalter 
können ihre Events detailliert vorstellen, inklusive Bildern, Be- 
schreibungen und Links zur Anmeldung. Dadurch wird der Ka- 
lender zu einem echten Werkzeug für die Freizeitplanung. Egal, 
ob du auf der Suche nach Unterhaltung, Bildung oder Mitmach- 
aktionen bist – hier findest du alles an einem Ort.

Ein zentraler Zugang zu allen E-Paper-Ausgaben
Mit dem digitalen Kiosk auf NUSSBAUM.de hast du Zugriff auf 
sämtliche E-Paper der Region – gebündelt an einem Ort. Egal, ob 
du die aktuelle Ausgabe des Amtsblatts/der Lokalzeitung oder 
ältere Berichte suchst, im Kiosk wirst du fündig. Die intuitive Na- 
vigation ermöglicht es dir, schnell zwischen den verschiedenen 
Ausgaben zu wechseln und gezielt nach bestimmten Artikeln 
oder Themen zu suchen. 
Die digitale Sammlung bietet dir alle Vorteile eines E-Papers: klare 
Struktur, einfache Lesbarkeit und von überall abrufbar. Dank der 
Archive kannst du außerdem bis zu 14 Monate auf alte E-Paper 
zugreifen – ein praktischer Helfer, wenn du gezielt nach Vergan- 
genem recherchieren möchtest.

artikelstar – Das digitale Rückgrat der Plattform
Die Inhalte von NUSSBAUM.de entstehen in Zusammenarbeit mit 
den Menschen vor Ort. Das macht die Plattform so authentisch 
und relevant. Möglich wird das durch artikelstar, das innovative 
Redaktionssystem von Nussbaum Medien. Vereine, Kommunen 
und andere lokale Akteure können hier ihre Inhalte erstellen, be- 
arbeiten und direkt veröffentlichen. Eben so, wie sie es bereits für 
diesen Titel tun. 
Für Leser bedeutet das: noch mehr Vielfalt und Aktualität. Für 
die Autoren hingegen ist artikelstar eine praktische Lösung, um 
ihre Botschaften effektiv zu teilen. Die intuitive Bedienung sorgt 
dafür, dass auch technisch weniger versierte Nutzer problemlos 
Inhalte erstellen können. So bleibt NUSSBAUM.de stets am Puls 
der Region.

Sie möchten eine Anzeige buchen? 
Wir beraten Sie gerne!
www.nussbaum-medien.de

www.donaubergland.de
www.deutsche-rentenversicherung.de/steuer-
www.nussbaum-medien.de
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Kunst- und Kulturpreis 2026
Junge Kreative können ihre Arbeiten noch bis zum 31. Januar einreichen 

Zollernalbkreis. Alle kreativen Men- 
schen zwischen 14 und 27 Jahren auf- 
gepasst: Noch bis zum 31. Januar 2026 
kann man sich für den Kunst- und Kultur- 
preis Zollernalbkreis bewerben. Gefragt 
sind originelle fotogra � sche Blicke. 

Das Motto lautet „Junge Perspektiven – Dei- 
ne Orte, Menschen und Momente“. Gefragt 
ist Kreativität beim Fotogra � eren und die 
handwerkliche Umsetzung. Ob Smartpho- 
ne, Spiegelre � ex oder Polaroid: Bis zu drei 
Motive jeden Formats können pro Teilneh- 
menden eingereicht werden – egal ob di- 
gital oder bereits ausgedruckt. Mitmachen 
können junge Menschen zwischen 14 und 
27 Jahren, die im Zollernalbkreis leben oder 
aus dem Kreis stammen. 
Wer den Preis gewinnt, entscheidet eine 
Jury. Die Gewinner werden am 23. April 
2026 bei der Preisverleihung im Kunstmu- 
seum Albstadt gekürt, wo die Siegermo- 
tive zudem ausgestellt werden. Es warten 
Preisgelder in Höhe von 6.000 Euro. Alle In- 
fos zur Bewerbung gib es online auf www. 
kulturpreis-zollernalb.de.

Das Landratsamt Zollernalbkreis, die Wirt- 
schaftsprüfungs- und Steuerberatungsge- 
sellschaft PKF WULF Gruppe Süd und die 
Sparkasse Zollernalb loben bereits zum 
sechsten Mal gemeinsam den Kunst- und 

Kulturpreis aus. Ziel ist es, junge Menschen 
zu ermutigen, sich mit Kunst und Kultur 
auseinanderzusetzen, Talente zu fördern 
und die Kulturszene in der Region zu stär- 
ken. (pm/jg)

Foto erikreis / iStock

Aufgepasst bei privaten Online-Anbietern
Der Online-Dienst i-Kfz wird im Zollernalbkreis zunehmend genutzt 

Zollernalbkreis. Immer mehr Bürger ver- 
wenden für die Fahrzeugzulassung die 
vielfältigen Möglichkeiten des Internet- 
portals i-KfZ. Das zeigen Zahlen des Ver- 
kehrsamts Zollernalbkreis, das zentral 
für Zulassungen im Landkreis zuständig 
ist. 

Im Bereich der digitalen Verwaltung stellt i- 
KfZ einen wichtigen Schritt dar – und eine 
klare Verbesserung: Ohne Wartezeit und 
ohne Behördengang kann man darüber 
Fahrzeuge online an-, ab- und ummelden. 
Ein weiterer Vorteil: Die Kosten für die in- 
ternetbasierte Zulassung liegen niedriger 
als für die persönliche Anmeldung in den 
Dienststellen vor Ort. Besonders praktisch 
und serviceorientiert ist, dass man mit je- 
dem über i-Kfz zugelassenen Fahrzeug 
direkt losfahren kann. Für die sofortige In- 
betriebsetzung wird ein vorläu � ger Zulas- 
sungsnachweis zum Abruf zur Verfügung 
gestellt, der von außen gut lesbar im Fahr- 
zeug auszulegen ist. Damit darf das Fahr-

zeug ohne Stempelplaketten oder Plaket- 
tenträger sofort in Betrieb gesetzt werden, 
bis die originalen Zulassungsunterlagen 
vorliegen – längstens jedoch für vierzehn 
Tage. Die amtlichen Siegel und die Zulas- 
sungsbescheinigungen werden innerhalb 
dieser Frist per Post zugestellt. 
An der schrittweisen Einführung der ver- 
schiedenen digitalen Vorgänge seit 2015 
hin zu einem e �  zienten und leicht hand- 
habbaren Bürgerdienst war der Zollernal- 
bkreis von Beginn an intensiv beteiligt. 
„Unsere Kunden pro � tieren davon, dass 
das Portal nach anfänglichen technischen 
Schwierigkeiten mittlerweile zuverlässig 
funktioniert und einfach nutzbar ist“, so 
Verkehrsamtsleiter Tobias Liebhardt. Stetig 
steigende Nutzungszahlen belegen dies. 
Zum Vergleich: Im Jahr 2022 lag die Zahl 
der Online-Zulassungsvorgänge über i-Kfz 
im Zollernalbkreis bei insgesamt 220 – 2025 
bei fast 8.000. Prozentual wurde annähernd 
jeder achte Zulassungsvorgang über das 
Portal in die Wege geleitet. Am stärksten 

genutzt wurde die Möglichkeit der Außer- 
betriebsetzung: Fast jedes dritte Fahrzeug 
wurde im vergangenen Jahr online abge- 
meldet. 
Derweil weist das Landratsamt Zoller- 
nalbkreis nachdrücklich darauf hin, die 
Online-Zulassung oder -Abmeldung nur 
über die Webseite des Landratsamtes unter 
www.zollernalbkreis.de/kfz-zulassungen 
aufzurufen. Dort � ndet man alle Informa- 
tionen – etwa dazu, welche Dokumente 
benötigt werden und wie man sich online 
ausweisen kann. Denn im Zusammenhang 
mit i-Kfz sind im Internet zahlreiche pri- 
vate Dienstleister zu � nden. Diese bieten 
die gleichen Dienstleistungen an – aller- 
dings meist zu überhöhten Gebühren. Das 
Team der Kfz-Zulassungsstelle rät daher 
zu großer Vorsicht. Bei Fragen sowie für 
persönliche Zulassungen vor Ort sind die 
Mitarbeiter der Kfz-Zulassungsbehörde im 
Zollernalbkreis mit den drei Dienststellen in 
Albstadt, Balingen und Hechingen weiter- 
hin erreichbar. (pm/jg)

www.zollernalbkreis.de/kfz-zulassungen
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Am 8. März wird ein neuer Landtag gewählt
Erstmals können schon Personen ab 16 Jahren wählen – und erstmals mit zwei Stimmen

Kreis Calw. Das System zur Wahl des 
Landtags in Baden-Württemberg ist eine 
Kombination von Verhältnis- und Per- 
sönlichkeitswahl. Die Zahl der Sitze für 
eine Partei richtet sich danach, wie viele 
Stimmen sie im Verhältnis zu den ande- 
ren Parteien im Land erhält (Verhältnis- 
wahl). Welche Mandate an die einzelnen 
Wahlkandidaten gehen, hängt jedoch 
von den Stimmen ab, die diese in ihrem 
jeweiligen Wahlkreis erringen (Persön- 
lichkeitswahl). Bei der Landtagswahl 
gibt es keine Listen wie zum Beispiel 
bei der Bundestagswahl. So war es zu- 
mindest bisher. Am 8. März wird Baden- 
Württemberg erstmals nach dem neuen 
Wahlrecht abstimmen. Was bedeutet 
das? 

Zwei wesentliche Neuerungen erwarten 
Wähler in diesem Jahr: Zum einen gilt erst- 
mals das reformierte Wahlrecht mit zwei 
Stimmen, zum anderen liegt das Wahlalter 
nicht mehr bei 18, sondern bei 16 Jahren. 
Durch die Absenkung des Wahlalters ist 
der Anteil der Erstwahlberechtigten hö- 
her als bei vorigen Landtagswahlen. Rund 
650.000 Menschen und damit 8,4 Prozent 
aller Wahlberechtigten können am 8. März 
2026 erstmals ihre Stimme abgeben. Insge- 
samt rund 7,7 Millionen Menschen sind laut 
Statistischem Landesamt wahlberechtigt. 
Das sind so viele wie noch nie. Das passive 
Wahlrecht, also die Möglichkeit gewählt zu 
werden und ein Mandat zu übernehmen, 
haben weiterhin erst Personen ab 18 Jah- 
ren.

Das neue System 

Bis zur Gesetzesänderung war es bei den 
Landtagswahlen in Baden-Württemberg 
nur möglich, eine Stimme an eine Person 
zu vergeben. Wer von den Kandidaten die 
meisten Stimmen im Wahlkreis auf sich ver- 
einigte, erhielt ein Landtagsmandat für die 
Legislaturperiode. Alle abgegebenen Stim- 
men gingen außerdem in die Errechnung 
der prozentualen Sitzverteilung im Land- 
tag ein. So wurden auch Stimmen für Kan- 
didaten berücksichtigt, die ihren Wahlkreis 
nicht gewinnen konnten. 

Zwei Stimmen � was bedeutet das? 
Der Stimmzettel enthält alle Parteien und 
Bewerber, die in einem Wahlkreis antreten. 
Zuerst kommen die Parteien, die bei der vo- 
rangegangenen Landtagswahl angetreten 
sind – in der Reihenfolge ihres damaligen 
Ergebnisses. Danach werden jene Parteien 
aufgeführt, die bei der vorangegangenen 
Wahl noch nicht dabei waren – in alphabe- 
tischer Reihenfolge. Bei der Erststimme ste- 
hen nach den Bewerbern von Parteien mit 
Landesliste die Kreiswahlvorschläge sons- 
tiger Parteien (ohne Landesliste) alphabe- 
tisch nach Parteinamen, danach kommen 
die Einzelbewerber in der Reihenfolge des 
Eingangs ihrer Bewerbung beim Kreiswahl- 
leiter. 
Mit der Erststimme wird die Person, die den 
Wahlkreis direkt im Landtag vertreten soll. 
Mit der Zweitstimme machen Wähler ein 
Kreuz für die Landesliste einer Partei, also 
dafür, wie viele Sitze jede Partei insgesamt 
bekommt. 
Bei der Sitzverteilung im neuen Parlament 
bekommt zunächst jeder gewählte Di- 
rektkandidat seinen Platz. Wenn eine Par- 
tei mehr Direktmandate gewinnt, als ihr 
aufgrund ihres Anteils an Zweitstimmen 
zustehen, behält sie diese zusätzlichen 
Sitze, die man Überhangmandate nennt. 
Die restlichen Sitze werden dann entspre- 
chend der Verteilung der Zweitstimmen 
vergeben. 
Die Überhangmandate der einen Partei 
werden wiederum mit zusätzlichen Man- 
daten für die anderen Parteien ausgegli- 
chen. Diese zusätzlichen Mandate nennt 
man daher Ausgleichsmandate. Das heißt: 
Parteien, die durch die Überhangmandate 
weniger Sitze haben, als ihnen nach dem 
Ergebnis prozentual zustehen würden, 
erhalten Ausgleichsmandate, um die Ver- 
teilung fair zu gestalten. Das gilt natürlich 
auch für Parteien, die überhaupt keinen 

Wahlkreis gewinnen konnten, aber mehr 
als fünf Prozent der Zweitstimmen erzielt 
haben.

Neu: die Landeslisten 
Um zu regeln, wer von den Kandidaten 
ohne Direktmandat in den Landtag ein- 
zieht, stellen die Parteien sogenannte Lan- 
deslisten auf. Auch das gab es zuvor nicht 
bei Landtagswahlen in Baden-Württem- 
berg, von Bundestagswahlen ist dieser Vor- 
gang dagegen bekannt. 
Auf diesen Listen legen die Parteien fest, in 
welcher Reihenfolge Kandidaten ins Parla- 
ment einziehen. Das bedeutet: Wenn der 
Partei ein Sitz zusteht, zieht die Person auf 
Listenplatz 1 in den Landtag ein, wenn ihr 
drei Sitze zustehen, die Personen auf den 
Listenplätzen 1, 2 und 3 und so weiter.

Was ist die Funktion des Landtags? 
Die Landesgesetzgebung ist die wichtigs- 
te Aufgabe des Landtags. Er bildet die ge- 
setzgebende Gewalt, also die Legislative 
im Land. Genau wie die Regierung als Ex- 
ekutive hat auch der Landtag das Recht, 
Gesetze vorzuschlagen, das sogenannte 
Gesetzesinitiativrecht. Damit aus dem Ge- 
setzentwurf ein gültiges Gesetz wird, muss 
der Landtag dem Entwurf mehrheitlich zu- 
stimmen. 
Das Haushaltsrecht wird allgemein als 
„Königsrecht“ des Parlaments bezeichnet. 
Das bedeutet: Der Landtag entscheidet 
über den Landeshaushalt und damit über 
die Verwendung der ö � entlichen Gelder. 
Außerdem kontrolliert der Landtag die 
Umsetzung des Haushaltsplans. Geprüft 
wird, ob die staatlichen Einrichtungen ihre 
� nanziellen Mittel angemessen verwendet 
haben. 
Die Landtagsabgeordneten wählen in ge- 
heimer Abstimmung den Ministerpräsi- 
denten. Dieser stellt aus Ministern, Staats- 
sekretären und eventuell Staatsräten seine 
Regierung zusammen. Die Regierung als 
„vollziehende Gewalt“ (Exekutive) muss 
durch den Landtag bestätigt werden. Der 
Landtag kann den Ministerpräsidenten 
auch wieder abwählen – durch das soge- 
nannte „konstruktive Misstrauensvotum”. 
Alle Menschen im Land haben das Recht, 
sich mit Bitten oder Beschwerden – einer 
sogenannten Petition – an den Landtag 
zu wenden. Über jede Petition entscheidet 
das Landtagsplenum. Die Vorbereitung der 
Entscheidung � ndet im Petitionsausschuss 
statt. (jg)

Foto: DesignRage / iStock
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STELLEN

KAUFMÄNNISCHE/R MITARBEITER/IN (M/W/D) - TEILZEIT (50 %)

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin eine Unterstützung für unser Büro.

Wir bieten:
• Eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Teilzeitstelle
• Selbstständiges Arbeiten mit viel Gestaltungsspielraum
• Ein familiäres Arbeitsumfeld in einem Handwerksbetrieb

Ihre Aufgaben: 
•  Buchhaltung (DATEV-Kenntnisse 

wünschenswert)
•  Marketing: Printanzeigen, 

Newsletter, Social Media
•  Beratung und Verkauf unseres 

Raumausstatter-Produktportfolios
• Pflege der Homepage 

Ihr Profil:
•  Abgeschlossene Ausbildung im 

Bereich 
Betriebswirtschaft/Buchhaltung oder 
vergleichbar

•  Selbstständige, strukturierte 
Arbeitsweise

•  Kommunikationsstärke

WIR FREUEN UNS AUF IHRE BEWERBUNG! 

Lebenslauf an g.herrmann@alba-moebel.de senden

Alba Wohnraumgestaltung GmbH & Co. KG I Hardtstraße 2 I 78597 Irndorf 
07466-257 I www.alba-moebel.de I info@alba-moebel.de

Traumjob gesucht?
Regionale Stellenangebote  
auf jobsucheBW w

w
w.
jo
bs
uc
he
-b
w.
de

Position (m/w/d) Unternehmen Region/Kreis Job-ID*

Ausbildung zur/zum Zahnmedizinischen Fachangestellten 
(ZFA) (m/w/d) Dr. J. Gölz-Kraus + Dr. W. Hartmann Hirrlingen 16023430

Leitung der Finanzverwaltung (m/w/d) Bürgermeisteramt Höfen an der Enz Höfen an der Enz 16021464

Augenoptikermeister (m/w/d) Die Kontaktlinse Neckarsulm 16021472

Steuerfachangestellte/r (m/w/d) Steuerberaterin Susanne Fazler Gärtringen 16021461

Mitarbeiter (m/w/d) für die Reinigung Bildungshäuser der Diözese Rottenburg am Neckar 16004905

Zahntechniker (m/w/d) Dr. Julian Schreiweis Zahnarztpraxis Mosbach 16005707

Anlagenmechaniker für SHK (Installateur) (m/w/d) Faulhammer-SHK-GmbH & Co. KG Bad Rappenau 16008692

Sie wollen Ihre Stellenanzeige auf diesen erfolgreichen Plattformen buchen?  
Wahlweise inklusive Facebook und Instagram. Mehr Infos auf www.nussbaum-medien.de/mediadaten

Anlagenmechaniker für SHK (Installateur) (m/w/d)Anlagenmechaniker für SHK (Installateur) (m/w/d)

Sie suchen 

 Mitarbeiter? 

Wir schaffen 

Reichweite!

Amtsblatt + SmartAd

Amtsblatt + SmartAd

jobsucheBW

PREMIUM jobsucheBW 2

Social-Media 1

Social-Media 1

+

+

+

+

2 beinhaltet das reichweitenstarke Jobportal  stellenanzeigen. de 
mit ausgewählten Partnerseiten. Das Partnernetzwerk von 
 stellenanzeigen. de besteht insgesamt aus 400 Partner-Webseiten 
und zahlreichen Fachportalen.

1 Social-Media
■ Inklusive Erstellung der Kampagne 
■ Reichweite von ca. 15.000 Kontakten 
■ Verlinkung auf www.jobsucheBW.de 

*Einfach Job-ID auf jobsucheBW.de im Suchfeld „Jobtitel, Suchwort oder ID“ eingeben.

NM_jobsucheBW-Listinganzeige Muster1_185x90_alleCluster

über 13.000 
weitere jobs 
entdecken

Foto:  SevetyFour/iStock/Getty Images Plus

www.alba-moebel.de
www.jobsuche-bw.de
www.nussbaum-medien.de/mediadaten
www.jobsucheBW.de
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Spaß im Schnee in BW: 
Von der ersten Flocke bis zum Rodel-Rekord 
Es schneit! Doch wo in Baden-Württemberg 
lohnt sich der Schnee-Ausflug richtig? Wo liegt 
genug für eine rasante Schlittenfahrt? Und was 
braucht es für den perfekten Familien-Schnee- 
tag? Die NUSSBAUM-Redaktion gibt den Über- 
blick.

Draußen wird es weiß, drinnen bricht das Chaos 
aus: „Mama, Papa, es schneit!“ Die Aufregung ist 
grenzenlos, der Blick aus dem Fenster wird zum 
Event und die Frage kommt unweigerlich: „Kön- 
nen wir raus?“ Klar, könnt ihr. Aber wo?

Der erste Blick aus dem Fenster: Wo liegt was? 
Die Schneelage ist eine Wissenschaft für sich – 
und als Eltern lernt man schnell, realistische von 
romantischen Erwartungen zu unterscheiden. 
Die Wahrheit ist: Nicht überall liegt der gleiche 
Schnee. Was im Schwarzwald mild als „Schnee- 
matsch“ belächelt wird, kann für Stuttgarter Fa- 
milien der perfekte Wintertag werden. Es kommt 
nur darauf an, wohin man fährt – und mit wel- 
chen Erwartungen. 

Die schneesicheren Zonen finden sich vor allem 
im Schwarzwald ab 600 Metern Höhe. Aber auch 
der schwäbische Landesteil hat so seine schnee- 
sicheren Ecken und ist der Geheimtipp für alle, 
die nicht so weit fahren wollen. Rund um Son- 
nenbühl oder auf der Alb liegt oft überraschend 
viel Schnee – und die Rodelhänge sind perfekt 
für Anfänger. Vorteil: Von Stuttgart aus ist man in 
einer Stunde dort.

Rund um Schönwald, Schönbuch oder den Feld- 
berg liegt oft schon Schnee, wenn’s im Tal noch 
matschig ist. Hier kann man mit einer gewissen 
Planungssicherheit rechnen – zumindest von De- 
zember bis Februar. Von Karlsruhe, Baden-Baden 
und weiter südlich Offenburg und Freiburg liegt 
der Schwarzwald quasi direkt vor der Haustür. 

Die Glückszonen – also im Sinne von „Glück ge- 
habt“ – sind alle anderen Regionen: Stuttgart, 
Mannheim und Umgebung. Hier ist Schnee ein 
echtes Ereignis, aber wenn er kommt, dann or- 
dentlich. Die Kinder flippen aus und plötzlich 
wird jeder kleine Hügel zum Rodelparadies.

Rodelspaß für alle 
Nicht jeder Hang ist für jeden geeignet. Mit 
kleinen Kindern braucht ihr sanfte Hügel, über- 
schaubare Auslaufzonen und am besten keine 
Bäume in Sichtweite. 

Für Einsteiger … 
... sind die Wiesen rund um Baiersbronn perfekt: 
sanft geneigt, weit einsehbar, mit Parkplätzen in 
der Nähe. Auch der Katzenbuckel im Odenwald 
bietet entspanntes Rodeln ohne Drama. Hier 
könnt ihr in Ruhe schauen, ob eure Dreijährige 
wirklich schon bereit für den Schlitten ist – oder 
doch lieber noch eine Runde Schneemann baut.

Für die Mutigen … 
... gibt es die Hänge am Feldberg, Kandel oder 
rund um Todtnau. Hier wird es steil, schnell und 
aufregend. Größere Kinder werden diese Hän- 
ge lieben – vorausgesetzt, Eltern haben starke 
Nerven und den Kids gute Bremstechnik beige- 
bracht. (jr/red)

Es schneit im Ländle – 
nix wie ab auf die Piste.

Foto: imgorthand/E+/Getty Images

Foto: Baiersbronn Touristik/Max Günter

FREIZEIT

 

Einen Überblick 
über die schneesi- 
chersten Regionen 
und Rodelstrecken, 
Tipps zum Schlitten- 
kauf und zur Aus- 
rüstung und auch 
dazu, was man machen kann, wenn der 
geplante Rodelausflug „ins Wasser“ fällt, 
gibt es unter dem QR-Code oder unter 
diesem Kurzlink: 

https://go.nussbaum.de/winterspassbw26Rund um Baiersbronn im Schwarzwald  
(hier in Obertal-Buhlbach) ist Spaß für alle garantiert. 

https://go.nussbaum.de/winterspassbw26
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IMMOBILIEN-VERKÄUFE

UNTERRICHT

AUTO

Ihre Immobilie in besten Händen!

Wir von GARANT Immobilien sind die Experten beim 
Verkauf und bei der Vermietung von Wohnungen, 

Häusern sowie Gewerbeimmobilien und Grundstücken. 
Dank unseres Rundumservices gelangen Sie von der 

Wertermittlung bis hin zum Vertragsabschluss mit dem 
bestmöglichen Ergebnis.

Rufen Sie uns an! Mit uns kann man reden.

Telefon 07121/51 531-0 
reutlingen@garant-immo.de 
www.garant-immo.de

Nachhilfe
Klasse 4 bis zum Abi 
Mathe, Deutsch, Englisch, 
sehr preiswert (gewerblich) 

g 01579 2470304

info@auto-schwab-fellbach.de

Gerne auch Wohn-/Reisemobile,
CABRIOLETS, SPORTWAGEN, SUVs,
Old-/Youngtimer & PKWs aller Art!

ANKAUF GEPFLEGTER FAHRZEUGE!A
N
K
A
U
F

0711 - 3424 7363

INVESTIEREN IN DUBAI  
SICHER, TRANSPARENT & RENTABEL
Unsere renommierte Baufirma realisiert seit Jahren exklusive Bauprojekte in Dubai – da- 
runter auch prestigeträchtige Aufträge für die Herrscherfamilie. Ob als Bauträger oder 
Generalunternehmer – wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Immobi- 
lie. Profitieren Sie von unserer Erfahrung, hochwertigen Materialien und maximaler 
Transparenz beim Kauf oder Bau Ihres Traumobjekts.

UNSERE BAUFIRMA – QUALITÄT MIT 
AUSZEICHNUNG 

   Über 25+Jahre Erfahrung – Seit 1997 realisieren 
wir erstklassige Bauprojekte in Dubai und 
darüber hinaus. 

   Internationale Auszeichnungen – Mehrfach 
prä miert für Architektur, Qualität und 
Nachhaltigkeit. 

   Referenzprojekte für den Scheich – Realisierung 
prestigeträchtiger Projekte für die 
Herrscherfamilie und anspruchsvolle Kunden. 

   Bauträger & Generalunternehmer – Ob als 
schlüsselfertiges Projekt oder maßgeschneiderte 
Bauplanung, wir bieten flexible Lösungen für Ihr 
Investment. 

   Höchste Bauqualität & individuelle Gestaltung –  
Wählen Sie Materialien und Ausstattung ganz 
nach Ihren Vorstellungen.

HOHE RENDITE &  
INVESTITIONSSICHERHEIT 

   10 % und mehr jährliche Rendite möglich 
   Keine Mietausfälle – Mieter zahlen im Voraus
   Exklusive Lage & hochwertige Bauqualität  
steigern den Wert Ihrer Immobilie

MAXIMALE TRANSPARENZ &  
SICHERHEIT 

   Detaillierte Informationen zum Zahlungsplan 
   Nachweis der Grundstückseigentümerschaft 
   Auswahl hochwertiger Materialien nach Ihren 
Wünschen

IHRE INVESTITIONSMÖGLICHKEITEN 
   Eigennutzung – Exklusives Wohnen in einer der 
begehrtesten Metropolen der Welt 

   Langfristige Vermietung – Gesicherte Einnahmen  
dank Vorauszahlung von 6 Monaten durch den Mieter 

    Kurzzeitvermietung (Airbnb) – Hohe Renditen  
durch den boomenden Tourismus

WARUM DUBAI? 
   Attraktive Investitionsmöglichkeiten mit 
überdurchschnittlichen Renditen 

   Dynamischer Immobilienmarkt  
mit stetigem Wertzuwachs

    Politische & wirtschaftliche Stabilität für 
langfristige Sicherheit 

   Golden Visa – Aufenthaltsrecht  
für Investoren möglich

Sehen Sie selbst! Wir möchten Ihnen nicht nur Zahlen und Fakten präsentieren, 
sondern auch visuelle Eindrücke unserer abgeschlossenen Bauprojekte. Gerne stellen 
wir Ihnen Bilder unserer realisierten Projekte zur Verfügung, damit Sie sich selbst von 
unserer Bauqualität überzeugen können. 
Machen Sie jetzt den ersten Schritt in eine sichere und profitable Zukunft!

Kontaktieren Sie uns. Wir stellen den Erstkontakt her.

Emil-Haag-Straße 27 
71263 Weil der Stadt 
Fon 07033 5266 75 
info@brigitte-nussbaum.deMMeeßßsstteetttteenn SScchhwweennnn

iinnggeenn 

HHeeuubbeerrgg

Training über die Wintermonate 

www.wendepunkt-bewegt.de

BBlleeiibbee  aauucchh  iimm  WWiinntteerr  iinn  BBeewweegguunngg!!

Ü
Ü
Ü

TTeell..0077443311--
993388998800

GESCHÄFTSANZEIGEN

www.garant-immo.de
www.wendepunkt-bewegt.de

	Auf eine glückselige Fasnet
	Vorankündigung
	Einladung zur Sitzung des Gemeinderates am Donnerstag, 29. Januar 2026

	Amtliche Bekanntmachungen
	Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung
	Sprechstunde des Bürgermeisters
	Sprechstunde des Revierförsters Maier
	Hinweis für sehbehinderte und blinde Menschen anlässlich der Landtagswahl 2026
	Öffentliche Bekanntmachung

	Bekanntgaben
	Jugendbüro
	Meßstetten-Nusplingen-Obernheim
	KW 4

	Abfallnachrichten
	Mülltermine
	Mülltermine

	Schulnachrichten
	Jugendmusikschule Zollernalb e.V.

	Kirchliche Nachrichten
	Kath. Kirchengemeinde Maria Königin
	Ärztlicher Bereitschaftsdienst

	Alles auf einen Blick
	Evangelische Gesamtkirchengemeinde Tieringen-Oberdigisheim

	Vereinsnachrichten
	Fanfarenzug Nusplingen
	Männergesangverein Nusplingen e.V.
	Musikverein Nusplingen
	Narrenzunft Tannenburg Nusplingen
	Hütten- und Wanderfreunde Nusplingen e.V.
	SV Heidenstadt e.V. Narrengruppe Haiberger-Bättlblätz
	TSV Nusplingen

	Rauchmelder
	sind Lebensretter
	Interessant und Wissenswert
	Mitgliedsbeitrag Sozialstation Meßstetten für das Jahr 2026
	Wirtshaussingen in Obernheim
	Bewirtung der Lau-Hütte
	Donaubergland
	Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg

	Wassonstnochinteressiert
	Handverlesen – Täglich  relevante News aus der Region und darüber hinaus
	Eine Bühne für Vereine, Schulen und Institutionen
	Veranstaltungskalender – Immer wissen, was los ist
	Ein zentraler Zugang zu allen E-Paper-Ausgaben
	artikelstar – Das digitale Rückgrat der Plattform

	Junge Kreative können ihre Arbeiten noch bis zum 31. Januar einreichen
	Der Online-Dienst i-Kfz wird im Zollernalbkreis zunehmend genutzt
	Erstmals können schon Personen ab 16 Jahren wählen – und erstmals mit zwei Stimmen
	KAUFMÄNNISCHE/R MITARBEITER/IN (M/W/D) - TEILZEIT (50 %)

	Regionale Stellenangebote auf jobsucheBW
	Sie suchen Mitarbeiter? Wir schaffen Reichweite!
	IMMOBILIEN-VERKÄUFE
	UNTERRICHT
	AUTO
	A
	ANKAUF GEPFLEGTER FAHRZEUGE!
	N
	Gerne auch Wohn-/Reisemobile,

	K
	CABRIOLETS, SPORTWAGEN, SUVs,

	A
	Old-/Youngtimer & PKWs aller Art!

	U
	F
	info@auto-schwab-fellbach.de
	GESCHÄFTSANZEIGEN
	Training über die Wintermonate
	Ü
	Ü
	Ü


